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57/01 Versicherungsaufsicht

Norm

EStG 1988 §18 Abs1 Z2;

VAG 1978 §14 idF 1994/652;

VAG 1978 §1a idF 1994/652;

VAGNov 1994;

Rechtssatz

Wie sich aus den ErlRV 1682 BlgNR 18. GP, 26, ergibt, dient die VAG-Novelle 1994 der Umsetzung von EG-Richtlinien,

deren Ziel die Verwirklichung des Binnenmarktes im Versicherungswesen ist. Dies geschah im Wesentlichen durch die

Einführung der einheitlichen Zulassung und der Herkunftskontrolle. Einheitliche Zulassung bedeutet, dass ein

Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem EWR-Vertragsstaat auf Grund der Zulassung in seinem Sitzstaat die

Vertragsversicherung in jedem anderen Vertragsstaat betreiben darf, sei es durch Errichtung einer

Zweigniederlassung, sei es im Dienstleistungsverkehr. Herkunftskontrolle bedeutet, dass die Beaufsichtigung über den

Betrieb der Vertragsversicherung in allen Vertragsstaaten des EWR der zuständigen Behörde desjenigen

Vertragsstaates obliegt, in dem das Versicherungsunternehmen seinen Sitz hat.
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